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Weiterbildungsgesetz
Wie ist Weiterbildung zu definieren?
Travail.Suisse geht davon aus, dass im Laufe dieses Jahres eine ausserparlamentarische Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines Weiterbildungsgesetzes eingesetzt wird. Wir möchten daher in den nächsten Monaten verschiedene Themen aufgreifen, die im Rahmen der Gesetzesarbeit diskutiert werden müssen. Wir verstehen diese Artikel als erste Beiträge zur Diskussion, nicht als abschliessende Positionsbezüge. Heute möchten wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie Weiterbildung zu definieren ist.
Nach dem neuen Bildungsartikel
 ist der Bund beauftragt, die Weiterbildung über ein Gesetz zu regeln. Zudem hat der Bundesrat in seinem Wachstumsbericht
 auf die Bedeutung der Bildung und Weiterbildung für das Wirtschaftswachstum hingewiesen. Im Dokument „Ziele des Bundesrates 2009“
 weist er schliesslich darauf hin, dass er im Jahre 2009 „Entscheide zur Stossrichtung der Weiterbildungspolitik“ treffen möchte. Angesichts dieser Faktenlage darf man davon ausgehen, dass noch in diesem Jahr die Arbeit am Weiterbildungsgesetz aufgenommen wird. Alles andere wäre von der Ausgangslage her nicht verständlich. Eine der zentralen Fragen bei der Entwicklung des Weiterbildungsgesetzes betrifft die Definition von „Weiterbildung“. Je nach Definition ergeben sich andere Probleme bei der Umsetzung des Gesetzes.
Kriterien für eine Definition der Weiterbildung
a. Unterscheidung zur beruflichen  Grundbildung
Ein erstes Kriterium für die Definition der Weiterbildung betrifft die Unterscheidung zur beruflichen Grundbildung.
	„Weiterbildung …. umfasst jene Art von Bildung, welche ausserhalb der beruflichen Grundbildung … stattfindet.“


Alle Bildung, die zu einem Abschluss im Rahmen der beruflichen Grundbildung führt (Attestlehre, Berufslehre, Berufsmaturität, Nachholbildung, Validierung) gehört nicht zur Weiterbildung. Ein Abgrenzungsproblem besteht nur in Bezug zur Validierung von Bildungsleistungen, wenn mit ihr ein anderes Ziel als ein Abschluss der beruflichen Grundbildung angestrebt wird, z.B. eine persönliche berufliche Standortbestimmung oder eine Bescheinigung von Handlungskompetenzen. Die Frage ist, wie hier die Abgrenzung gemacht werden soll.
b. Ab dem 18. Lebensjahr
Ein zweites Kriterium für die Definition von Weiterbildung kann durch die Definition von Lebensjahren gewonnen werden. Bildung, die unter einem bestimmten Alter passiert, gehört nicht zur Weiterbildung. 

	„Weiterbildung …. umfasst jene Art von Bildung, welche ab dem 18. Lebensjahr … stattfindet.“


Dieses Kriterium ist klarer als die Formulierung, die sich bei Schläfli/Gonon
 findet: „Weiterbildung ist die Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach dem Abschluss einer ersten Bildungsphase in Schule, Hochschule und Beruf…“. Diese Formulierung ist nach meiner Meinung sehr ungenau und missverständlich, vor allem der Begriff „erste Bildungsphase“. Wir schlagen daher die Angabe eines Alters vor. Dies ermöglicht, dass auch Personen in den Bereich der Weiterbildung aufgenommen werden können, welche über keinen Abschluss auf Sekundarstufe II verfügen, sich aber trotzdem bilden wollen, aber ohne das Ziel, einen solchen Abschluss zu erreichen.  
c. Unterscheidung zur Hochschulbildung

Auszuschliessen aus der Definition der Weiterbildung ist die Hochschulbildung im engeren Sinn (Bachelor- und konsekutive Masterstudiengänge), hingegen nicht die akademische Weiterbildung (Nachdiplomstudien: MAS, CAS, DAS, Weiterbildungskurse).
	„Weiterbildung …. umfasst jene Art von Bildung, welche ausserhalb der Hochschulbildung im engeren Sinn… stattfindet.“


d. Orientiert an Lernzielen
Zentral wichtig für die Definition der Weiterbildung ist der Begriff „lernzielorientiert“. Erwachsene lernen jeden Tag beim Zeitungslesen, beim Fernsehen oder beim Verrichten der alltäglichen Geschäfte im Privatleben oder im Beruf. Weiterbildung ist es nur, wenn es bewusst lernzielorientiert geschieht. 
	„Weiterbildung …. umfasst jene Art von Bildung, welche lernzielorientiert… stattfindet.“


Dabei kann Weiterbildung sowohl als formales
, non-formales
 oder informelles
 Lernen stattfinden, soweit es bewusst auf ein Lernziel ausgerichtet ist. 
Zusammenfassende Definition der Weiterbildung
Aus diesen vier  Kriterien ergibt sich eine Weiterbildungsdefinition, die wie folgt lautet:

	Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz umfasst jene Art von Bildung, welche lernzielorientiert ab dem 18. Lebensjahr ausserhalb der beruflichen Grundbildung und der Hochschulbildung im engeren Sinn stattfindet. 


Mit Hilfe dieser Definition ist der Bereich der Weiterbildung beschrieben. So gehören nach dieser Definition zum Beispiel auch die Höhere Berufsbildung und die Weiterbildungen im Rahmen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes dazu. Im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes wird es dabei nicht die Aufgabe sein, zum Beispiel die Höhere Berufsbildung als solche zu regeln, aber klar zu definieren, in welcher Beziehung das Weiterbildungsgesetz zu den Regelungen in Bezug auf die Höhere Berufsbildung steht. Das Weiterbildungsgesetz wird aus diesem Grund eine wichtige Funktion im Zusammenhang mit der Koordination zwischen verschiedenen Gesetzen  (Berufsbildungsgesetz, Arbeitslosenversicherungsgesetz, Kulturgesetz, Fachhochschulgesetz etc.) einnehmen. Der Wert der obigen Definition wird sich bei der Entwicklung des Weiterbildungsgesetzes erweisen. 
Bruno Weber-Gobet, Leiter Bildungspolitik, Travail.Suisse 

Stellungnahmen von Persönlichkeiten und Poltikerinnen und Politiker veschiedener Parteien zur Wichtigkeit eines Weiterbildungsgesetzes finden Sie unter www.travailsuisse.ch.
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1 Der Bund legt Grundsätze über die Weiterbildung fest.  �2 Er kann die Weiterbildung fördern.  �3 Das Gesetz legt die Bereiche und die Kriterien fest.
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� Die formale Weiterbildung findet innerhalb des nationalen Bildungssystems, das aus Schule, Berufsbildung und Tertiärbildung besteht.


� Die non-formale Weiterbildung beinhaltet alle Unterrichtsformen ausserhalb des formalen Bildungssystems (Aktivitäten im Rahmen einer Lehrer-Schüler-Beziehung: Weiterbildungskurse, Seminare, Konferenzen, Fernstudien).


� Die informelle Weiterbildung umfasst sämtliche Aktivitäten, die explizit einem Lernziel dienen, aber ausserhalb einer Lernbeziehung stattfindeen (Verwendung von Lehrmitteln, Lernen durch Beobachten u.a.)





